
Katholischer Elternkreis Strausberg e.V. 
Christlich-Naturnahes Kinderhaus 

 

Tempelberger Weg 9  15374 Müncheberg Tel./Fax: (033432) 74019 
E-Mail: kinderhaus-muencheberg@online.de 

Einkommenserklärung zur Festsetzung der Elternbeiträge im Christlich - 
Naturnahen Kinderhaus Müncheberg 
 
Name der Eltern:  _______________________________________________ 
 
Name des Kindes:  _______________________________________________ 
 
Wohnhaft: ___________________________________________________________ 
 
 

 Vater Mutter 
 
Bruttoeinkünfte aus nicht selbständiger Tätigkeit, abzüglich 
der  Lohn- und Kirchensteuer, der Arbeitnehmeranteile, der 
nachgewiesenen Beiträge zur Kranken-, Renten-, 
Arbeitslosen- und Pflegeversicherung 
 

  

 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit, aus Gewerbebetrieb 
sowie aus Land und Forstwirtschaft (die Summe der positiven 
Einkünfte) abzüglich der zusätzlich nachgewiesenen 
Aufwendungen für die Kranken- und Altersvorsorge 
 

  

 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie aus 
Kapitalvermögen 
 

  

 
Sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 
Einkommenssteuergesetz 
 

  

 
Sonstige Einnahmen*: 
Art der Einnahme / Summe 
 
 
 
 
 

  

 
Summe des Jahreseinkommens 

  

   
 
Vom Einkommen abzusetzende Beträge: 
Werbungskosten in nachgewiesener Höhe 
Unterhaltsverpflichtungen 

 

  

 
Summe des bereinigten Jahreseinkommens 
 

  

 
Summe des bereinigten Jahreseinkommens beider Eltern 
 

 

 
Anzurechnendes Monatseinkommen 
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Zugrunde liegender Prozentsatz: 
 

 

 
Wöchentliche Betreuungszeit 
 

 

 
Stellung des Kindes innerhalb aller unterhaltsberechtigten 
Kinder der Familie 
 

 

 
Anzusetzender monatlicher Elternbeitrag 
 

 

 
*Sonstige Einnahmen: 
 
Zu den sonstigen Einnahmen gehören alle Geldbezüge, unabhängig davon, ob sie steuerpflichtig oder 
steuerfrei sind, welche die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, zum Beispiel: 
 

• Wegen Geringfügigkeit vom Arbeitgeber pauschal versteuerte Einkommen 

• Kindergeld der unterhaltsberechtigten Kinder 

• Unterhaltsleistungen an den Beitragspflichtigen 

• Einnahmen nach dem SGB III (Arbeitsförderung) z. B. Unterhaltsgeld, Überbrückungsgeld, 
Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld, 

• Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Konkursausfallgeld 

• Renten (Kapitalanteile), auch Erwerbsunfähigkeitsrenten 

• Sonstige Leistungen nach den Sozialgesetzen, z. B. Sozialhilfe, Wohngeld, 

• Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Erziehungsgeld, 

 


